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Anlage 2.2 
zum Vertrag nach § 73c SGB V über die Durchführung einer Tonsillotomie im Rahmen der 
besonderen ambulanten ärztlichen Versorgung gültig ab dem 01.10.2011 

 
 
 

Versicherteninformation Versorgungsvertrag Tonsillotomie 
 
 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte! 
 
Ihr Arzt hat bei Ihrem Kind vergrößerte Gaumenmandeln diagnostiziert. Vergrößerte Gaumenman-
deln (Tonsillenhyperplasie) bei Kindern in diesem Alter sind nicht ungewöhnlich und eine Folge der 
hohen immunologischen Aktivität speziell bei jüngeren Kindern, da sich ihr Immunsystem noch im 
Aufbau befindet.  
 
Die Mandeln zählen zu den lymphatischen Organen und dienen als solche der primären Auseinan-
dersetzung des Körpers mit Antigenen. Durch die regelmäßige Konfrontation mit möglichen Krank-
heitserregern (zum Beispiel Viren oder Bakterien) kommt es zu einer physiologischen Größenzunah-
me der Gaumenmandeln. Diese Größenzunahme an sich ist keine Krankheit, die Mandeln sind nicht 
entzündet wie bei einer Mandelentzündung. Sie sind lediglich vergrößert.  
 
Erreicht die Tonsillenhyperplasie jedoch eine bestimmte Größe, kann es zu Funktionsstörungen und 
zu behandlungsbedürftigen Begleiterscheinungen kommen. Sie bemerken dies beispielsweise an 
deutlichen nächtlichen Schnarchgeräuschen Ihres Kindes, zum Teil kann es sogar zu Atemsausset-
zern kommen, an häufigen Mittelohrinfekten oder an Sprech- und Artikulationsstörungen bis hin zu 
Gedeihstörungen.   
  
Durch die Tonsillotomie, also der bloßen Verkleinerung der Gaumenmandeln, bleibt die immunologi-
sche Funktion des Mandelgewebes erhalten. Die Tonsillotomie ist damit eine echte Alternative zur 
vollständigen Entfernung der Gaumenmandeln, soweit es lediglich um die Verminderung der über-
mäßigen Größe der Mandeln geht.  
 
� Neue Leistung Tonsillotomie ab dem 01.10.2011 

Die Tonsillotomie ist eine Leistung, die nicht zur medizinischen Regelversorgung gehört. Deshalb 
wird der Eingriff auch nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung getragen. Vielleicht haben 
Sie schon einmal den Begriff IGeL-Leistung gehört. IGeL-Leistung steht für individuelle Gesund-
heitsleistung und bezeichnet Leistungen, die von Ärzten gegen Selbstzahlung angeboten werden, 
so wie beispielsweise auch die Tonsillotomie.     
 
Ab dem 1. Oktober 2011 bieten Ihnen die BARMER GEK, die KVWL und Ihr HNO-Arzt den Ver-
sorgungsvertrag Tonsillotomie an. Bei Ihrer Teilnahme an diesem Vertrag haben Sie einen An-
spruch auf volle Kostenerstattung des Eingriffs. Ihr HNO-Arzt führt die Operation durch und rech-
net diese wie jeden anderen Arztbesuch auch über ihre Krankenkasse ab. Sie bekommen keine 
Rechnung, weder von Ihrem HNO-Arzt noch von Ihrer Krankenkasse. 
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� Wie können Sie bzw. Ihr Kind an dem Versorgungsvertrag Tonsillotomie teilnehmen?  
Zur Teilnahme an dem Versorgungsvertrag Tonsillotomie müssen Sie lediglich folgende Voraus-
setzungen erfüllen: 
� Sie sind bzw. Ihr Kind ist Versicherter der BARMER GEK in Westfalen-Lippe, 
� Ihr Kind hat mindestens das 2. Lebensjahr, aber noch nicht das 7. Lebensjahr vollendet, 
� Sie haben die beigefügte Teilnahmeerklärung ausgefüllt und unterschrieben an Ihren HNO-

Arzt übergeben. 
 
Ihre Teilnahme an dem Versorgungsvertrag Tonsillotomie ist selbstverständlich freiwillig.  
 

� Welche Leistungen beinhaltet der Versorgungsvertrag Tonsillotomie? 
Der Versorgungsvertrag Tonsillotomie beinhaltet folgende Leistungen, die von Ihnen ab dem Zeit-
punkt Ihrer Teilnahme in Anspruch genommen werden können: 
 
� Die Durchführung einer Tonsillotomie sowie die Durchführung etwaiger erforderlicher Kom-

binationseingriffe (Adenotomie, Parazentese mit Legen einer Paukendrainage) durch einen 
am Vertrag teilnehmenden HNO-Arzt 

� Die Durchführung von drei postoperativen Nachbehandlungen 
� Ein umfassendes Aufklärungsgespräch über die Inanspruchnahme der von dem Vertrag 

umfassten Leistungen und Aushändigung dieses Merkblatts 
� Die Aushändigung eines Merkblatts mit postoperativen Verhaltensregeln und Informationen 

über mögliche selten auftretende Komplikationen. Das Merkblatt enthält zudem eine Tele-
fonnummer des HNO-Arztes, unter welcher dieser bis 24 Stunden nach der Operation tele-
fonisch für Sie erreichbar ist  

� Befundbericht/Anruf des Arztes am Operationstag 
 

� Datenerhebung  
Die Befunddaten Ihres Kindes werden von Ihrem HNO-Arzt unter Einhaltung seiner ärztlichen 
Schweigepflicht dokumentiert und in anonymisierter Form an die KVWL weitergeleitet. Die KVWL 
erfasst die übermittelten Daten. Diese werden anschließend von einer externen Institution wis-
senschaftlich ausgewertet. Durch die Anonymisierung ist sichergestellt, dass keinerlei Bezug zu 
den Daten Ihres Kindes oder zu Ihren eigenen Daten hergestellt werden kann, weder durch die 
KVWL noch durch Ihre Krankenkasse. Jeder einzelne Schritt der Datenübermittlung unterliegt 
höchsten technischen Sicherheitsvorkehrungen, so dass der Schutz Ihrer Daten fortwährend ge-
währleistet ist.  

 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind alles Gute! 

 
Ihre  Ihre  
Kassenärztliche Vereinigung BARMER GEK  
Westfalen-Lippe  

 


